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152. Gesetz vom 7. November 2012, mit dem das Tiroler Land- und forstwirtschaftliche Berufsausbil-
dungsgesetz 2000 geändert wird

153. Gesetz vom 8. November 2012 über den Einbau und den Betrieb sowie den Umbau und die Mo-
dernisierung von Hebeanlagen (Tiroler Aufzugs- und Hebeanlagengesetz 2012)

Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I

Das Tiroler Land- und forstwirtschaftliche Berufs-
ausbildungsgesetz 2000, LGBl. Nr. 32, zuletzt geändert
durch das Gesetz LGBl. Nr. 30/2011, wird wie folgt
geändert:

1. Im Abs. 2 des § 3 hat die lit. b zu lauten:
„b) ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement,“
2. Im § 5 wird folgende Bestimmung als Abs. 7 ange-

fügt:
„(7) Wird ein Lehrberuf im Zusammenhang mit einer

anderen Ausbildung, deren gleichzeitige oder dazwi-
schen erfolgende Absolvierung mit der Erreichung des
Lehrzieles vereinbar ist, erlernt, kann auf Antrag, der in
Verbindung mit der Anmeldung oder Abänderung des
Lehrvertrages zu stehen hat, im Lehrvertrag eine die für
den Lehrberuf festgesetzte Dauer der Lehrzeit jeweils
um bis zu 18 Monate übersteigende Dauer der Lehrzeit
vereinbart werden.“

3. Im Abs. 5 des § 7b wird im ersten Satz die Wort-
folge „Wirtschaft und Arbeit“ durch die Wortfolge
„Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz“ ersetzt. 

4. Der Abs. 3 des § 8 hat zu lauten:
„(3) Der erfolgreiche Besuch einer dreijährigen land-

und forstwirtschaftlichen Fachschule ersetzt die Fach-
arbeiterprüfung in der Hauptfachrichtung.“

5. Im § 11d werden folgende Bestimmungen als Abs. 3
bis 6 angefügt:

„(3) Bei Personen nach § 11c lit. c kann bei Vorliegen
gesundheitlicher Gründe sowohl in Lehrverträgen nach
§ 11a als auch in Ausbildungsverträgen nach § 11b eine
Reduktion der regulären täglichen und wöchentlichen
Arbeitszeit vereinbart werden. 

(4) Lehrverhältnisse nach § 11a sind im Ausmaß der
Reduktion der Normalarbeitszeit zu verlängern. Die
Gesamtdauer der verlängerten Lehrzeit darf die nach
§ 11a Abs. 2 zulässige Dauer nicht übersteigen. 

(5) Bei Ausbildungsverhältnissen nach § 11b ist eine
Reduktion der Normalarbeitszeit bis zu deren Hälfte
zulässig; die Mindestdauer der Ausbildung verlängert
sich diesfalls im Ausmaß der Reduktion der Normal-
arbeitszeit. Die Gesamtdauer der Ausbildungszeit darf
drei Jahre nicht übersteigen. 

(6) Die land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und
Fachausbildungsstelle hat vor der Eintragung des Lehr-
vertrages bzw. des Ausbildungsvertrages ärztliche Gut-
achten oder sonstige ärztliche Unterlagen zu berück-
sichtigen.“

6. Im § 11e erhält der bisherige Wortlaut die Absatz-
bezeichnung „(1)“ und wird folgende Bestimmung als
Abs. 2 angefügt:

„(2) Bei einem Wechsel in eine andere Ausbildungs-
form nach § 11h entfällt die in § 11c vorgesehene Vo-
raussetzung eines Vermittlungsversuches durch das
Arbeitsmarktservice.“

7. Die Abs. 1 bis 4 des § 11g haben zu lauten: 
„(1) Die Feststellung der in einer Ausbildung nach

§ 11b erworbenen Qualifikationen erfolgt durch eine
Abschlussprüfung am Ende der Ausbildungszeit, frü-
hestens zwölf Wochen vor dem regulären Ende der Aus-
bildung. Die Abschlussprüfung ist von einem von der
land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fach-
ausbildungsstelle zu nominierenden Experten des be-
treffenden Berufsbereiches und einem Mitglied der Be-
rufsausbildungsassistenz durchzuführen. Sie hat im
Lehrbetrieb oder in einer sonst geeigneten Einrichtung
stattzufinden.
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(2) Anhand der im Ausbildungsvertrag vereinbarten
Ausbildungsinhalte und Ausbildungsziele ist bei der
Abschlussprüfung festzustellen, welcher Ausbildungs-
stand erreicht und welche Fertigkeiten und Kenntnisse
erworben wurden.

(3) Die land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und
Fachausbildungsstelle hat darüber ein Abschlussprü-
fungszeugnis auszustellen. Im Abschlussprüfungszeug-
nis sind die festgestellten Fertigkeiten und Kenntnisse
zu dokumentieren.

(4) Der nähere Ablauf der Abschlussprüfungen und
die Gestaltung des jeweiligen Abschlussprüfungszeug-
nisses sind entsprechend den Erfordernissen des jewei-
ligen Berufsbereiches durch Verordnung der land- und
forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungs-
stelle festzulegen.“

8. Der Abs. 1 des § 11h hat zu lauten:
„(1) Ein Wechsel zwischen der Ausbildung in einem

Lehrverhältnis nach § 5, einem Lehrverhältnis nach § 11a
und einem Ausbildungsverhältnis nach § 11b ist durch
eine Vereinbarung zwischen dem Lehrberechtigten bzw.
der Ausbildungseinrichtung einerseits und dem Lehrling
bzw. dem Auszubildenden andererseits im Einvernehmen
mit der Berufsausbildungsassistenz und unter Einbezie-
hung der Schulbehörde und des Schulerhalters zulässig.
Beim Wechsel von einem Lehrverhältnis nach § 5 in ein
Lehrverhältnis nach § 11a oder in ein Ausbildungsver-
hältnis nach § 11b hat die Berufsausbildungsassistenz zu
bestätigen, dass die von der betreffenden Person begon-
nene Lehre in der regulären Form voraussichtlich nicht
erfolgreich abgeschlossen werden kann. Die sonstigen
Voraussetzungen des § 11c lit. d entfallen.“ 

9. Im Abs. 1 des § 12 werden die Wortfolge „Vollen-
dung des 21. Lebensjahres“ durch die Wortfolge „Voll-
endung des 20. Lebensjahres“ und die Wortfolge „min-
destens 240 Unterrichtsstunden“ durch die Wortfolge
„mindestens 360 Unterrichtsstunden“ ersetzt. 

10. Im Abs. 2 des § 16 werden der zweite und der
dritte Satz aufgehoben.

11. Der Abs. 3 des § 16 hat zu lauten:
„(3) Die Verordnungen der land- und forstwirt-

schaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle sind
im Boten für Tirol kundzumachen und darüber hinaus
im amtlichen Kundmachungsorgan der Landwirt-
schaftskammer bekannt zu machen.“

12. Im § 16 wird folgende Bestimmung als Abs. 6 an-
gefügt:

„(6) Die Aufgaben der land- und forstwirtschaft-
lichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle nach den
Abs. 1, 3 und 5 sowie nach § 5 Abs. 4, 6 und 7, § 6 Abs. 3,
§ 7b Abs. 4, § 8 Abs. 5, § 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1, § 11
Abs. 3, § 11d Abs. 1 und 6, § 11e Abs. 1, § 11g Abs. 1,

3 und 4, § 11h Abs. 2, § 15 Abs. 2, § 16 Abs. 1, § 17
Abs. 1, § 17a Abs. 1, 4 und 5, § 18 Abs. 1, 9, 10 und 11,
§ 18b Abs. 1, 2 und 3, § 19, § 20 Abs. 1 und 3, § 21 Abs. 1,
3 und 7, § 23, § 24, § 25 Abs. 3, 4, 8, 10 und 12 und § 25a
Abs. 1 und 3 sind solche des übertragenen Wirkungs-
bereiches der Landwirtschaftskammer. Die land- und
forstwirtschaftliche Lehrlings- und Fachausbildungs-
stelle ist dabei an die im Weg der Landwirtschaftskam-
mer zu erteilenden Weisungen der Landesregierung ge-
bunden.“

13. Der Abs. 3 des § 18 hat zu lauten:
„(3) Fachlich geeignet ist, wer
a) ein Studium an einer Universität oder Fachhoch-

schule oder eine höhere land- und forstwirtschaftliche
Schule mit jeweils einschlägiger Fachrichtung absolviert
hat,

b) im jeweiligen Lehrberuf nach § 3 Abs. 2 die Meis-
terprüfung abgelegt hat oder

c) sonst eine hinreichende tatsächliche fachliche Eig-
nung zur zweckentsprechenden und ausreichenden
Ausbildung von Lehrlingen glaubhaft macht und den
erfolgreichen Besuch eines Ausbildungskurses oder
Ausbildungslehrganges im Ausmaß von mindestens
40 Stunden nachweist.

Die land- und forstwirtschaftliche Lehrlings- und
Fachausbildungsstelle kann durch Verordnung nähere
Bestimmungen über das Vorliegen der tatsächlichen
fachlichen Eignung und den Inhalt des Ausbildungs-
kurses oder Ausbildungslehrganges nach lit. c erlassen.“

14. Im § 18 werden folgende Bestimmungen als Abs. 8
bis 12 angefügt:

„(8) Wenn in einem Lehrbetrieb die für den Lehrberuf
wesentlichen Fertigkeiten und Kenntnisse nicht in vollem
Umfang vermittelt werden können, ist die Ausbildung
von Lehrlingen dann zulässig, wenn eine ergänzende Aus-
bildung durch Ausbildungsmaßnahmen in einem anderen
geeigneten Betrieb oder einer anderen geeigneten Ein-
richtung erfolgt. Eine solche ergänzende Ausbildung ist
nur dann zulässig, wenn im Lehrbetrieb die für den Lehr-
beruf wesentlichen Fertigkeiten und Kenntnisse über-
wiegend selbst vermittelt werden können.

(9) Die ergänzende Ausbildung ist von der land- und
forstwirtschaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungs-
stelle bezogen auf die Fertigkeiten und Kenntnisse nach
dem Berufsbild sowie bezogen auf das Lehrjahr festzu-
legen. Eine die ergänzende Ausbildung betreffende Ver-
einbarung ist Bestandteil des Lehrvertrages; sie ist ent-
weder im Lehrvertrag selbst zu treffen oder dem Lehr-
vertrag als Anhang anzuschließen und bei Anmeldung
des Lehrvertrages zur Eintragung vorzulegen.

(10) Wurde festgestellt, dass die Ausbildung von
Lehrlingen nur dann zulässig ist, wenn eine ergänzende
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Ausbildung nach Abs. 8 erfolgt, und wird ein Lehrver-
trag bei der land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings-
und Fachausbildungsstelle angemeldet, der keine solche
ergänzende Ausbildung vorsieht, so hat diese festzu-
stellen, ob und inwieweit diese ergänzende Ausbildung
noch erforderlich ist, wenn der Lehrvertrag nicht inner-
halb angemessener Frist ergänzt wurde.

(11) Ob eine schwerpunktmäßige Ausbildung im
Sinn des § 20 Abs. 3 in einem Betrieb erfolgen kann, ist
von der land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und
Fachausbildungsstelle bei der Anerkennung als Lehrbe-
rechtigter und als Lehrbetrieb festzulegen und in die
Lehrverträge aufzunehmen.

(12) Zur Sicherung einer sachgemäßen Ausbildung
sind folgende Verhältniszahlen einzuhalten:

a) betreffend das Verhältnis der Anzahl der Lehrlinge
zur Anzahl der im Betrieb beschäftigten Ausbilder:

1. auf je fünf Lehrlinge zumindest ein Ausbilder, der
nicht ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
ist,

2. auf je 15 Lehrlinge zumindest ein Ausbilder, der
ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut ist;

b) betreffend das Verhältnis der Anzahl der Lehrlinge
zur Anzahl der im Betrieb beschäftigten, fachlich ein-
schlägig ausgebildeten Personen:

1. auf bis zu zwei Lehrlinge zumindest eine fachlich
einschlägig ausgebildete Person,

2. auf jeden weiteren Lehrling zumindest eine fach-
lich einschlägig ausgebildete Person.“

15. Nach § 18 werden folgende Bestimmungen als
§§ 18a und 18b eingefügt:

„§ 18a
Vertrauensrat in Ausbildungseinrichtungen

(1) Personen, die in Ausbildungseinrichtungen aus-
gebildet werden, haben für jeden Standort einen Ver-
trauensrat zu wählen. Der Vertrauensrat hat die Auf-
gabe, die wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen
und kulturellen Interessen der Auszubildenden wahr-
zunehmen. Er hat den Inhaber der Ausbildungseinrich-
tung auf allfällige Mängel aufmerksam zu machen und
entsprechende Maßnahmen anzuregen. Weiters kann
der Vertrauensrat Vorschläge zu allen die Ausbildung
betreffenden Fragen machen. Werden den Mitgliedern
des Vertrauensrates persönliche Verhältnisse oder An-
gelegenheiten der von ihnen vertretenen Auszubilden-
den bekannt, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach
einer vertraulichen Behandlung bedürfen, so haben sie
hierüber Verschwiegenheit zu bewahren.

(2) Der Inhaber der Ausbildungseinrichtung hat dem
Vertrauensrat die für seine Aufgaben erforderliche Zeit
zu gewähren und die notwendigen Mittel und Sacherfor-

dernisse unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Er ist
verpflichtet,

a) mit dem Vertrauensrat vierteljährlich, auf dessen
Verlangen auch monatlich, gemeinsame Beratungen
über laufende Angelegenheiten der Ausbildung zu
führen,

b) ihn über alle wichtigen, die Ausbildung betreffen-
den Angelegenheiten zu informieren,

c) ihm die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen und

d) ihn in die Planung der Ausbildung einzubeziehen.
Die Mitglieder des Vertrauensrates dürfen in der Aus-

übung ihrer Tätigkeit nicht beschränkt oder aufgrund
dieser Tätigkeit in sonstiger Weise benachteiligt werden.

(3) Der Vertrauensrat besteht für jeden Standort der
Ausbildungseinrichtung

a) mit bis zu 30 Auszubildenden aus einem Mitglied,
b) mit 31 bis 50 Auszubildenden aus zwei Mitglie-

dern,
c) mit 51 bis 100 Auszubildenden aus drei Mitglie-

dern.
Für je weitere bis zu 100 Auszubildende an einem

Standort erhöht sich die Zahl der Mitglieder um je ein
weiteres Mitglied. Die Mitglieder des Vertrauensrates
müssen aus dem Kreis der Auszubildenden stammen.

(4) Die Tätigkeitsdauer der Mitglieder des Vertrau-
ensrates beginnt mit dem Zeitpunkt ihrer Wahl und
endet mit dem Zeitpunkt

a) der Wahl eines Nachfolgers,
b) des Ausscheidens aus der Ausbildungseinrichtung

oder
c) des Rücktritts von der Funktion.
Im Fall der lit. b oder lit. c übernimmt die aufgrund

des Wahlergebnisses nächstgereihte Person die Funk-
tion.

(5) Die Wahl der Mitglieder des Vertrauensrates er-
folgt in freier, gleicher und geheimer Wahl durch alle am
Standort der Ausbildungseinrichtung zum Zeitpunkt
der Wahl in einem Ausbildungsverhältnis befindlichen
Personen im vierten Quartal eines jeden Jahres in einer
Versammlung der Auszubildenden. Der Inhaber der
Ausbildungseinrichtung ist verpflichtet, die für die
Durchführung der Wahl erforderliche Infrastruktur zur
Verfügung zu stellen. Die Wahl kann binnen eines
Monats bei der Einigungskommission nach § 312 der
Landarbeitsordnung 2000, LGBl. Nr. 27, in der jeweils
geltenden Fassung durch jeden Wahlberechtigten ange-
fochten werden, wenn wesentliche Bestimmungen des
Wahlverfahrens oder leitende Grundsätze des Wahl-
rechts, insbesondere des freien, gleichen und geheimen
Wahlrechts, verletzt werden und dadurch das Wahler-
gebnis beeinflusst werden konnte.
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(6) Die Landesregierung hat durch Verordnung
a) weitere Regelungen über die Rechte und Pflichten

der Mitglieder des Vertrauensrates zu treffen. Dabei ist
den Mitgliedern des Vertrauensrates die Möglichkeit
einzuräumen, innerhalb der Ausbildungszeit Bera-
tungsgespräche mit Interessenvertretungen zu führen
und jedem Mitglied des Vertrauensrates Bildungsfrei-
stellung bis zum Höchstausmaß von fünf Ausbildungs-
tagen zu gewähren. Dem Vertrauensrat ist einmal pro
Funktionsperiode das Recht einzuräumen, mit dem
Auftraggeber oder dem überwiegenden Fördergeber der
Ausbildungseinrichtung, sofern diese vorhanden sind,
ein Gespräch über die Qualitätssicherung der Ausbil-
dung zu führen;

b) eine Wahlordnung festzulegen, die nähere Bestim-
mungen zu enthalten hat über:

1. die Einberufung der Wahl, wobei die Versammlung
der Auszubildenden die Wahlkommission zu bestellen,
der Inhaber der Ausbildungseinrichtung für jeden
Standort eine Wählerliste zu erstellen und die Wahl-
kommission Zeit und Ort der Wahl festzulegen hat,

2. die Erstellung von Wahlvorschlägen, wobei das
Vorschlagsrecht jedem Wahlberechtigten zusteht,

3. die Auflage einheitlicher Stimmzettel durch die
Wahlkommission,

4. die Leitung der Wahl, den Wahlvorgang im Wahl-
lokal, die Ermittlung des Wahlergebnisses und die Gül-
tigkeit der Stimmzettel und

5. die erforderlichen Quoren nach dem Mehrheits-
prinzip, die Annahme der Wahl und die unverzügliche
Kundmachung des Wahlergebnisses.

§ 18b
Teilnahme an internationalen 

Ausbildungsprogrammen

(1) Die Zeit der Teilnahme an internationalen Aus-
bildungsprogrammen ist von der land- und forstwirt-
schaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle im
Ausmaß von bis zu vier Monaten pro Lehrjahr auf die
Lehrzeit anzurechnen.

(2) Die Zeit der Teilnahme an internationalen Aus-
bildungsprogrammen, bei denen eine dem Berufsbild
des Lehrberufs für die Ausbildung im entsprechenden
Lehrjahr entsprechende Ausbildung absolviert wird, ist
von der land- und forstwirtschaftlichen Lehrlings- und
Fachausbildungsstelle im Ausmaß von bis zu sechs
Monaten pro Lehrjahr auf die Lehrzeit anzurechnen.

Die Anrechnung dieser Zeiten berührt nicht die nach
Abs. 1 anzurechnende Zeit.

(3) Der Lehrberechtigte hat der land- und forstwirt-
schaftlichen Lehrlings- und Fachausbildungsstelle ohne
unnötigen Aufschub, spätestens jedoch binnen vier
Wochen nach dem Abschluss, die Teilnahme an einem
internationalen Ausbildungsprogramm nach Abs. 1
oder 2 anzuzeigen.“

16. Im § 20 wird folgende Bestimmung als Abs. 3 an-
gefügt:

„(3) Die land- und forstwirtschaftliche Lehrlings-
und Fachausbildungsstelle kann für Lehrberufe nach
§ 3 Abs. 2 nach Anhören der Bundes-Lehrlings- und
Fachausbildungsstelle durch Verordnung bestimmen,
dass die Ausbildungsordnungen nach Abs. 1 auch zu-
sätzlich schwerpunktmäßig auszubildende Kenntnisse
und Fertigkeiten beinhalten, die entsprechend der Aus-
bildungsberechtigung durch den Lehrbetrieb auszubil-
den sind. Die Lehrzeitdauer in der Ausbildung in unter-
schiedlichen Schwerpunkten eines Lehrberufes ist
gleich. Die Aufnahme der Bezeichnung des Schwer-
punktes in die Facharbeiterprüfungszeugnisse ist nur
zulässig, wenn dies in der Ausbildungsordnung vorge-
sehen ist.“

17. § 27 wird aufgehoben. Die §§ 28, 29 und 30 er-
halten die Paragraphenbezeichnungen „27“, „28“ und
„29“.

18. Im § 28 werden folgende Bestimmungen als
Abs. 5 und 6 angefügt:

„(5) Personen, die aufgrund dieses Gesetzes in der
Fassung LGBl. Nr. 30/2011 als anerkannter Lehrbe-
rechtigter oder als Ausbilder mit entsprechender fach-
licher Eignung tätig waren, gelten als fachlich geeignet
im Sinn des § 18 Abs. 3.

(6) Alle Personen, die aufgrund dieses Gesetzes in der
Fassung LGBl. Nr. 30/2011 im Schuljahr 2011/2012 die
Berufsbezeichnung „Facharbeiter der ländlichen Haus-
wirtschaft“ erworben haben, dürfen die Berufsbezeich-
nung „Facharbeiter des ländlichen Betriebs- und Haus-
haltsmanagements“ führen.“

Artikel II

(1) Dieses Gesetz tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft, soweit im Abs. 2 nichts ande-
res bestimmt ist.

(2) Art. I Z. 10 tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft.

Der Landtagspräsident:
van Staa

Der Landeshauptmann:
Platter

Das Mitglied der Landesregierung:
Steixner

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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Der Landtag hat beschlossen:

1 .  A b s c h n i t t
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für Hebeanlagen, soweit im
Abs. 2 nichts anderes bestimmt ist. Hebeanlagen sind
kraftbetriebene Hebezeuge nach § 2 Abs. 1 bis 6 und
kraftbetriebene Fahrtreppen und Fahrsteige nach § 2
Abs. 7 und 8, die mit einem Gebäude oder mit einer
sonstigen baulichen Anlage dauerhaft verbunden sind
und festgelegte Ebenen bedienen.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für:
a) Hebeanlagen, die in oder in Verbindung mit Eisen-

bahnanlagen, Luftfahrtsanlagen, öffentlichen Schiff-
fahrtsanlagen, Bergwerksanlagen und militärischen
Anlagen errichtet oder betrieben werden, sowie Hebe-
anlagen, die in gewerblichen Betriebsanlagen errichtet
oder betrieben werden, 

b) Heu- bzw. Tennenkräne,
c) Baustellenaufzüge,
d) seilgeführte Einrichtungen einschließlich Seilbah-

nen,
e) Hebeanlagen, von denen aus Arbeiten durchge-

führt werden können,
f) Schachtförderanlagen,
g) Hebeanlagen für Beförderungen von Darstellern

während künstlerischer Vorführungen (einschließlich
Proben),

h) in Beförderungsmittel eingebaute Hebeanlagen,
i) mit einer Maschine verbundene Hebeanlagen, die

ausschließlich für den Zugang zu Arbeitsplätzen – ein-
schließlich Wartungs- und Inspektionspunkte an Ma-
schinen – bestimmt sind,

j) Zahnradbahnen,
k) Hubtische zur ausschließlichen Beförderung von

Gütern.
(3) Durch dieses Gesetz werden die Zuständigkeit

des Bundes sowie sonstige Vorschriften über Hebeanla-
gen nicht berührt.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Aufzüge sind Hebezeuge, die zwischen festge-
legten Ebenen mittels eines Lastträgers verkehren, der
sich an starren, gegenüber der Horizontalen um mehr

als 15 Grad geneigten Führungen entlang fortbewegt,
und die bestimmt sind

a) zur Personenbeförderung,
b) zur Personen- und Güterbeförderung oder
c) nur zur Güterbeförderung, sofern der Lastträger

so betretbar ist, dass eine Person ohne Schwierigkeit in
den Lastträger einsteigen kann, und über Steuereinrich-
tungen verfügt, die im Inneren des Lastträgers oder in
Reichweite einer dort befindlichen Person angeordnet
sind.

(2) Hebeeinrichtungen sind Hebezeuge mit Lastträ-
gern, die sich zwar nicht an starren Führungen entlang,
aber in einer räumlich vollständig festgelegten Bahn
bewegen.

(3) Treppenschrägaufzüge sind Hebezeuge für Per-
sonen mit Sessel, Stehplattformen oder Rollstuhlplatt-
formen, die in einer geneigten Ebene entlang einer
Treppe (Stiege) oder einer zugänglichen geneigten
Oberfläche fahren und vorwiegend für die Verwendung
durch Personen mit Behinderungen oder mit einge-
schränkter Mobilität bestimmt sind.

(4) Güteraufzüge sind Hebezeuge, die zwischen fest-
gelegten Ebenen mittels eines Lastträgers verkehren, der
sich an starren, gegenüber der Horizontalen um mehr
als 15 Grad geneigten Führungen entlang fortbewegt,
nur für den Transport von Gütern bestimmt sind und
über Steuereinrichtungen verfügen, die nicht im Inne-
ren des Lastträgers oder in Reichweite einer dort be-
findlichen Person angeordnet sind.

(5) Kleingüteraufzüge sind Güteraufzüge, deren
Lastträger wegen ihrer Maße und Ausführung für Per-
sonen nicht betretbar sind.

(6) Hubtische sind unbeschadet der Bestimmungen
der Abs. 1, 2 und 4 Hebezeuge mit einer lasttragenden
Plattform, die für die Beförderung von Personen und
Gütern bestimmt sind und die im gesamten Bewe-
gungsbereich starr geführt werden.

(7) Fahrtreppen sind Hebezeuge, die zwei unter-
schiedlich hohe festgelegte Ebenen mit umlaufenden
Stufenbändern bedienen und zur Beförderung von Per-
sonen in Auf- und Abwärtsbewegung bestimmt sind.

(8) Fahrsteige sind Anlagen, die eine gleich hohe
Ebene oder zwei unterschiedlich festgelegte Ebenen mit
umlaufenden Plattenbändern bedienen und die zur Be-
förderung von Personen in einer Ebene oder zwischen
zwei unterschiedlich hohen Ebenen bestimmt sind;

153. Gesetz vom 8. November 2012 über den Einbau und den Betrieb sowie den Um-
bau und die Modernisierung von Hebeanlagen (Tiroler Aufzugs- und Hebeanla-
gengesetz 2012)
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nicht als Fahrsteige gelten Zauberteppiche und Schi-
förderbänder.

(9) Lastträger sind Teil einer Hebeanlage, auf oder in
denen Personen und/oder Güter zur Aufwärts- oder
Abwärtsbeförderung oder zur Fortbewegung unterge-
bracht sind.

(10) Betreiber ist der Eigentümer oder Inhaber einer
Hebeanlage oder der sonst hierüber Verfügungsberech-
tigte.

(11) Prüfzeugnis ist eine Urkunde, die eine Anlage
definiert und die die Übereinstimmung mit den Vor-
schriften dieses Gesetzes bestätigt.

2 .  A b s c h n i t t
Einbau und Inbetriebnahme 

von Hebeanlagen

§ 3
Technische Vorschriften

(1) Hebeanlagen müssen in allen ihren Teilen ent-
sprechend dem Stand der Technik so geplant und aus-
geführt werden, dass sie den Erfordernissen der Sicher-
heit, der Festigkeit, der Dauerhaftigkeit, des Brand- und
des Schallschutzes und der Energieeffizienz entspre-
chen. Darüber hinaus müssen Hebeanlagen für Perso-
nen in all ihren Teilen entsprechend dem Stand der Tech-
nik so geplant und ausgeführt werden, dass sie den Er-
fordernissen der Zugänglichkeit für Personen und der
Notbefreiung eingeschlossener Personen entsprechen.
Im Aufzugsschacht dürfen keine aufzugsfremden Lei-
tungen und Einrichtungen vorhanden sein.

(2) Die Landesregierung hat unter Bedachtnahme auf
die Anforderungen nach Abs. 1 durch Verordnung
nähere Bestimmungen über die technischen Erforder-
nisse von Hebeanlagen zu erlassen.

§ 4
Vorprüfung

(1) Vor dem Einbau einer Hebeanlage in ein Gebäude
oder eine bauliche Anlage oder vor der Vornahme we-
sentlicher Änderungen kann ein Prüfzeugnis eines
Hebeanlagenprüfers, wonach das Vorhaben den Erfor-
dernissen nach § 3 bzw. bei Umbauten oder Moderni-
sierungen den Erfordernissen nach § 18 entspricht, ein-
geholt werden.

(2) Als wesentliche Änderung einer Hebeanlage gel-
ten insbesondere folgende Änderungen:

a) die Erhöhung der Anzahl oder der Lage der Halte-
oder Ladestellen, wobei Höhenänderungen bis 0,25 m
unberücksichtigt bleiben,

b) die Änderung der Förderhöhe um mehr als 0,25 m,
c) die Erhöhung der Nennlast oder der Masse des

Fahrkorbes um mehr als 10 v.H.,

d) die Änderung der Betriebsgeschwindigkeit (Nenn-
geschwindigkeit) um mehr als 10 v.H.,

e) die Änderung der Art der Schachttüren, wenn
durch diese Änderung begehbare Flächen im Haltestel-
lenbereich beeinträchtigt werden oder die Brand-
schutzausführung geändert wird,

f) die Änderung der Abmessungen der Schachttüren
um mehr als 50 mm,

g) die Änderung der Art der Benützung,
h) die Änderung der Antriebsart,
i) die Änderung der Lage der Gegengewichtsfahr-

bahn,
j) die Änderung der Lage oder der Entfall des Trieb-

werkraumes oder des Rollenraumes,
k) die Änderung des Zugangs oder der Maße des

Triebwerkraumes oder des Rollenraumes, sofern die
Stand- oder Brandsicherheit der baulichen Anlage ge-
fährdet wird,

l) die Änderung der Schachtkopfhöhe oder Schacht-
grubentiefe, sofern der obere oder der untere Schutz-
raum im Schacht verringert wird,

m) die dauerhafte Einschränkung der Zugänglichkeit
zu Ladestellen durch bauliche Maßnahmen,

n) die Erhöhung der Beanspruchungen von Schacht
und Gebäudeteilen durch die Einwirkungen (Kräfte) in
Folge des Betriebs einer Hebeanlage um mehr als 10 v.H.
bezogen auf die Angaben bei der Errichtung,

o) die Änderung der Geschwindigkeit von Fahrtrep-
pen und Fahrsteigen,

p) die Änderung des Traggerüstes einschließlich der
Verkleidung von Fahrtreppen und Fahrsteigen,

q) die Änderung der Balustrade von Fahrtreppen und
Fahrsteigen,

r) die Änderung des Einbauortes von Fahrtreppen
und Fahrsteigen innerhalb eines Gebäudes.

§ 5
Abnahmeprüfung

(1) Vor der erstmaligen Inbetriebnahme einer Hebe-
anlage sowie nach wesentlichen Änderungen einer
Hebeanlage im Sinn des § 4 Abs. 2 hat der Betreiber ein
Prüfzeugnis eines Hebeanlagenprüfers einzuholen, in
dem festgestellt wird, dass

a) den Erfordernissen nach § 3 bzw. bei Umbauten
oder Modernisierungen den Erfordernissen nach § 18
entsprochen wird und

b) Mängelfreiheit besteht.
(2) Der Hebeanlagenprüfer hat dem Betreiber das

Prüfzeugnis über die Abnahmeprüfung auszuhändigen,
dies im Anlagen- bzw. Aufzugsbuch zu vermerken und
eine Abschrift des Prüfzeugnisses im Anlagen- bzw.
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Aufzugsbuch zu hinterlegen. Unwesentliche Änderun-
gen sind im Anlagen- bzw. Aufzugsbuch zu vermerken.

(3) Die Hebeanlage darf erst nach der Ausstellung
und Hinterlegung des Prüfzeugnisses über die Abnah-
meprüfung in Betrieb genommen werden. Der Hebe-
anlagenprüfer hat der Behörde unverzüglich eine Ab-
schrift dieses Prüfzeugnisses zu übermitteln.

(4) Wird eine Hebeanlage in Betrieb genommen, ohne
dass ein Prüfzeugnis über die Abnahmeprüfung vorliegt,
so hat die Behörde den Betrieb der Hebeanlage mit Be-
scheid zu untersagen. Bei Gefahr im Verzug kann die
Behörde Hebeanlagen durch Ausübung unmittelbarer
Befehls- und Zwangsgewalt sperren.

3 .  A b s c h n i t t
Betrieb und Instandhaltung 

von Hebeanlagen

§ 6
Betreuungspflicht

(1) Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass Hebean-
lagen diesem Gesetz entsprechend betrieben und in-
standgehalten werden.

(2) Der Betreiber hat für die Durchführung der Be-
triebskontrollen und zum Zweck der Befreiung von Per-
sonen für jede Hebeanlage mindestens einen mit dieser
Hebeanlage vertrauten Hebeanlagenwärter zu bestellen
oder ein Betreuungsunternehmen zu beauftragen und
dies im Anlagen- bzw. Aufzugsbuch spätestens vor der
erstmaligen Inbetriebnahme zu vermerken.

§ 7
Anlagen- bzw. Aufzugsbuch

(1) Der Betreiber hat ein Anlagenbuch, im Fall eines
Aufzuges ein Aufzugsbuch, zu führen. Der Hebeanla-
genprüfer hat dem Betreiber das Anlagen- bzw. Auf-
zugsbuch zusammen mit dem Prüfzeugnis über die
Abnahmeprüfung auszuhändigen. Das Anlagen- bzw.
Aufzugsbuch ist in der Nähe der Hebeanlage aufzube-
wahren.

(2) In das Anlagen- bzw. Aufzugsbuch sind neben
den Eintragungen nach den §§ 5 Abs. 2, 10 Abs. 1 und 4,
11 Abs. 1, 14 Abs. 1 und 2 sowie 16 Abs. 7 die techni-
schen Daten der Anlage, der Zeitpunkt der Inbetrieb-
nahme der Hebeanlage, Sperren der Hebeanlage (§ 12)
und Unfälle beim Betrieb der Hebeanlage (§ 13) einzu-
tragen. Eintragungen in das Anlagen- bzw. Aufzugsbuch
dürfen, abgesehen von der Bestätigung nach § 11 Abs. 1
und dem Vermerk nach § 6 Abs. 2, nur vom Hebeanla-
genprüfer oder von der Behörde vorgenommen werden.

(3) Das Anlagen- bzw. Aufzugsbuch ist dem Hebe-
anlagenprüfer und den Organen der Behörde auf Ver-
langen vorzulegen.

§ 8
Betriebskontrollen

(1) Der Hebeanlagenwärter oder das beauftragte
Betreuungsunternehmen hat sich beim Betrieb der
Hebeanlage regelmäßig davon zu überzeugen, dass
keine offensichtlich betriebsgefährlichen Mängel oder
Gebrechen bestehen.

(2) Für den Umfang der Betriebskontrolle gilt § 6
Abs. 2 bis 7 der Hebeanlagen-Betriebsverordnung 2009
– HBV 2009, BGBl. II Nr. 210, zuletzt geändert durch
die Verordnung BGBl. II Nr. 423/2011.

(3) Für die Prüfungsintervalle der Betriebskontrol-
len gilt § 7 der Hebeanlagen-Betriebsverordnung 2009.

(4) Der Hebeanlagenwärter oder das beauftragte Be-
treuungsunternehmen haben wahrgenommene Mängel
oder Gebrechen, die nicht sofort behoben werden kön-
nen, unverzüglich dem Betreiber zu melden und zweck-
entsprechende Maßnahmen zu setzen.

§ 9
Befreiung von Personen

(1) Der Hebeanlagenwärter bzw. eine befugte Person
des Betreuungsunternehmens hat Personen, die in Auf-
zügen oder in Hebeeinrichtungen für Personen einge-
schlossen sind, unverzüglich zu befreien.

(2) Die Zeit von der Abgabe des Notrufs bis zum Ein-
treffen des Hebeanlagenwärters bzw. der befugten Person
des Betreuungsunternehmens beim Aufzug bzw. bei der
Hebeeinrichtung darf 30 Minuten nicht überschreiten.

(3) Bei Aufzügen und bei Hebeeinrichtungen für Per-
sonen muss ununterbrochen eine Kommunikation zwi-
schen dem Hebeanlagenwärter bzw. dem Betreuungs-
unternehmen und den eingeschlossenen Personen in
beide Richtungen gegeben sein. Bei bestehenden Auf-
zügen und Hebeeinrichtungen für Personen, die nicht
mit einer CE-Kennzeichnung versehen sind, ist diese
Anforderung erst nach einer sicherheitstechnischen
Überprüfung und Nachrüstung nach § 17 erforderlich.

§ 10
Regelmäßige und außer-
ordentliche Überprüfung

(1) Der Betreiber hat einen Hebeanlagenprüfer mit
der regelmäßigen Überprüfung seiner Hebeanlage zu
beauftragen. Die Beauftragung und der Wechsel des
Hebeanlagenprüfers sind im Anlagen- bzw. Aufzugs-
buch zu vermerken und innerhalb eines Monats der
Behörde anzuzeigen.

(2) Der Hebeanlagenprüfer hat die Hebeanlage in
regelmäßigen Zeitabständen auf ihre Betriebssicherheit
zu überprüfen. Der Betreiber hat erforderlichenfalls die
notwendigen Hilfskräfte beizustellen.
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(3) Aufzüge, Hebeeinrichtungen für Personen, Trep-
penschrägaufzüge, Hubtische für die Beförderung von
Personen, Güteraufzüge sowie Fahrtreppen und Fahr-
steige sind zumindest einmal jährlich zu überprüfen.
Kleingüteraufzüge sind zumindest einmal alle zwei
Jahre, wenn es sich jedoch um einen Kleingüteraufzug
bis zu einer maximalen Nutzmasse von 100 kg handelt,
zumindest alle drei Jahre, zu überprüfen. Die genann-
ten Fristen dürfen höchstens um drei Monate über-
schritten werden, wobei der Stichtag für diese Über-
prüfung, der sich nach der Abnahmeprüfung richtet,
unberührt bleibt.

(4) Der Hebeanlagenprüfer hat den Befund jeder
Überprüfung in das Anlagen- bzw. Aufzugsbuch einzu-
tragen. Der Hebeanlagenprüfer hat zu behebende Män-
gel oder Gebrechen unter Festsetzung einer angemes-
senen Frist für deren Behebung in das Anlagen- bzw.
Aufzugsbuch einzutragen. Der Hebeanlagenwärter
bzw. ein Vertreter des Betreuungsunternehmens hat bei
der Überprüfung anwesend zu sein und die Kenntnis-
nahme des Befundes mit seiner Unterschrift zu bestä-
tigen.

(5) Die Behörde kann mit Bescheid eine außeror-
dentliche Überprüfung einer Hebeanlage anordnen,
wenn dies aus Gründen der Sicherheit von Personen, der
Energieeffizienz oder des Lärmschutzes (§ 3) erforder-
lich ist. Werden bei dieser Überprüfung Mängel festge-
stellt, so hat der Betreiber die Kosten der außerordent-
lichen Überprüfung zu tragen.

(6) Der Betreiber ist verpflichtet, den Organen der
Behörde zur Überprüfung der Hebeanlage im erforder-
lichen Ausmaß den Zutritt zu den in Betracht kom-
menden Grundstücken, Gebäuden und sonstigen Anla-
gen zu gewähren.

(7) Bei jeder regelmäßigen Überprüfung hat sich der
Hebeanlagenprüfer von der Beauftragung und Eignung
des Hebeanlagenwärters bzw. von der Beauftragung
eines Betreuungsunternehmens zu überzeugen. Ist
weder ein Hebeanlagenwärter noch ein Betreuungs-
unternehmen bestellt, so hat dies der Hebeanlagenprü-
fer der Behörde unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

§ 11
Behebung von Mängeln und Gebrechen

(1) Der Betreiber einer Hebeanlage ist verpflichtet,
festgestellte Mängel oder Gebrechen der Hebeanlage
unverzüglich zu beheben. Die Behebung der Mängel und
Gebrechen ist vom ausführenden Unternehmen im
Anlagen- bzw. Aufzugsbuch zu bestätigen.

(2) Der Hebeanlagenprüfer hat sich von der Behe-
bung der Mängel oder Gebrechen innerhalb der von ihm
festgesetzten Frist zu überzeugen. Nach fruchtlosem

Ablauf der Frist hat der Hebeanlagenprüfer, unbescha-
det seiner weiteren Überprüfungspflicht, die Behörde
schriftlich davon zu verständigen.

(3) Befindet sich die Hebeanlage in einem diesem
Gesetz nicht entsprechenden Zustand, so hat die Be-
hörde mit Bescheid dem Betreiber die unverzügliche
Behebung der Mängel oder Gebrechen aufzutragen.

§ 12
Sperre

(1) Der Betreiber, der Hebeanlagenwärter bzw. der
Vertreter des Betreuungsunternehmens sind verpflich-
tet, die Hebeanlage sofort außer Betrieb zu nehmen,
wenn sie 

a) erkennen, dass die Betriebssicherheit der Hebean-
lage nicht mehr gegeben ist, oder

b) vom Hebeanlagenprüfer davon in Kenntnis gesetzt
werden, dass die Betriebssicherheit der Hebeanlage
nicht mehr gegeben ist.

(2) Wird im Fall der lit. b die Anlage nicht sofort außer
Betrieb genommen, so hat der Hebeanlagenprüfer bei
Gefahr im Verzug die Anlage zu sperren. Sie darf erst
nach der Behebung der Mängel, im Fall der Veranlassung
der Maßnahmen durch den Hebeanlagenprüfer überdies
nur nach vorheriger Prüfung durch den Hebeanlagen-
prüfer, wieder in Betrieb genommen werden. 

(3) Die Behörde hat den Betrieb
a) einer nicht vorschriftsmäßig überprüften Hebean-

lage, 
b) einer Hebeanlage, deren Betriebssicherheit nicht

mehr gegeben ist,
c) eines Aufzuges oder einer Hebeeinrichtung für

Personen, wenn die nach einer Verordnung nach § 17
vorgesehene sicherheitstechnische Prüfung nicht frist-
gerecht durchgeführt wurde,

d) eines Aufzuges oder einer Hebeeinrichtung für
Personen, wenn die nach einer Verordnung nach § 17 er-
forderlichen Maßnahmen nicht fristgerecht durchge-
führt wurden,

e) einer Hebeanlage, die ohne Beauftragung eines He-
beanlagenwärters oder eines Betreuungsunternehmens
betrieben wird,

mit Bescheid zu untersagen.
(4) Bei Gefahr im Verzug kann die Behörde in sol-

chen Fällen die Hebeanlage durch Ausübung unmittel-
barer Befehls- und Zwangsgewalt sperren. Im Fall der
Untersagung des Betriebes oder der Sperre einer Hebe-
anlage durch die Behörde darf diese erst wieder in Be-
trieb genommen werden, wenn der Behörde eine Bestä-
tigung eines Hebeanlagenprüfers, dass die Anlage den
Erfordernissen des § 3 entspricht, vorgelegt und die
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Untersagung des Betriebes oder die Sperre der Hebe-
anlage von der Behörde aufgehoben wird.

§ 13
Mitteilungspflicht

Der Hebeanlagenwärter oder das beauftrage Betreu-
ungsunternehmen hat Unfälle und außergewöhnliche
Vorfälle unverzüglich dem Betreiber, der Behörde und
dem Hebeanlagenprüfer mitzuteilen.

4 .  A b s c h n i t t
Qualifizierte Personen

§ 14
Hebeanlagenwärter

(1) Zu Hebeanlagenwärtern dürfen nur Personen
bestellt werden, die mindestens 18 Jahre alt, körperlich,
geistig und fachlich geeignet sowie verlässlich sind. Die
fachliche Eignung, insbesondere die Kenntnis der tech-
nischen Einrichtungen und der Betriebsvorschriften der
Hebeanlage, ist vom Hebeanlagenprüfer festzustellen.
Ist die fachliche Eignung gegeben, so hat der Hebeanla-
genprüfer den Namen des bestellten Hebeanlagenwärters
und seine Erreichbarkeit in das Anlagen- bzw. Aufzugs-
buch einzutragen. Der Hebeanlagenwärter darf seine
Tätigkeit erst nach erfolgter Eintragung aufnehmen.

(2) Erfüllt der Hebeanlagenwärter die Bestellungs-
voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr, so ist dieser
vom Hebeanlagenprüfer aus dem Anlagen- bzw. Auf-
zugsbuch zu streichen. Dies ist dem Betreiber unver-
züglich bekannt zu geben. Der Betreiber hat dann un-
verzüglich einen neuen geeigneten Hebeanlagenwärter
zu bestellen.

(3) Der Hebeanlagenwärter muss, solange die Hebe-
anlage zur Benützung bereit steht, gegebenenfalls unter
Verwendung geeigneter technischer Einrichtungen je-
derzeit leicht erreichbar sein.

§ 15
Betreuungsunternehmen

(1) Der Betreiber kann schriftlich ein Unternehmen
mit der Betreuung der Hebeanlage beauftragen, wenn

a) die Hebeanlage an ein Leitsystem für Fernnotrufe
(Fernüberwachungssystem, technische Überwachungs-
zentrale) angeschlossen ist und

b) das Betreuungsunternehmen in technischer, orga-
nisatorischer und personeller Hinsicht die für die Be-
treuung der betreffenden Hebeanlage notwendigen Vo-
raussetzungen erfüllt.

(2) Eine Ausfertigung des Betreuungsvertrages ist
dem Anlagen- bzw. Aufzugsbuch beizulegen.

(3) Die technischen Einrichtungen des Betreuungs-
unternehmens (Fernüberwachungssysteme, technische

Überwachungszentrale) haben den im § 14 Abs. 2 der
Hebeanlagen-Betriebsverordnung 2009 angeführten
Voraussetzungen zu entsprechen.

§ 16
Hebeanlagenprüfer

(1) Die Landesregierung hat mit Bescheid natürliche
Personen als Hebeanlagenprüfer zu bestellen, die unter
Nachweis ihrer fachlichen Befähigung (Abs. 2) ihre
Bestellung schriftlich beantragen und verlässlich sind.
Hebeanlagenprüfer sind zur Erhaltung ihrer techni-
schen Kompetenz verpflichtet.

(2) Personen, die zum Hebeanlagenprüfer bestellt
werden sollen, müssen folgende Ausbildung und prak-
tische Erfahrung nachweisen:

a) Ausbildung und Ausmaß der praktischen Erfah-
rung:

1. Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss eines
Master-Studiums oder eines Diplomstudiums an einer
technischen Universität in der Elektrotechnik oder im
Maschinenbau oder in einer vergleichbaren Studien-
richtung und praktische Erfahrung im Ausmaß von
zumindest 18 Monaten,

2. Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss des Ba-
chelor-Studiums an einer technischen Universität in der
Elektrotechnik oder im Maschinenbau oder in einer ver-
gleichbaren Studienrichtung oder an einer Fachhoch-
schule in einer vergleichbaren Studienrichtung (wie
Mechatronik, Elektronik, Maschinenbau) und prakti-
sche Erfahrung im Ausmaß von zumindest 24 Monaten
oder

3. Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss über
eine höhere technische Lehranstalt elektrotechnischer
oder maschinenbautechnischer oder vergleichbarer
Richtung und praktische Erfahrung im Ausmaß von zu-
mindest 36 Monaten;

b) Die praktische Erfahrung muss in einem zeitlichen
Zusammenhang mit der Ausbildung stehen und kann
wie folgt nachgewiesen werden:

1. Praktische Erfahrung im Aufzugsbau (Aufzugs-
hersteller, Hersteller von Sicherheitsbauteilen für Auf-
züge oder Montagebetrieb) oder bei einem mit der Er-
richtung von Hebeanlagen befassten Unternehmen,
wobei Tätigkeiten auf folgenden Gebieten durchgeführt
wurden: Konstruktion und Bemessung mechanischer
und elektrischer Anlagenteile, Bearbeitung von Schalt-
plänen (insbesondere Steuerungs-, Antriebs- und Rege-
lungsbereiche, Sicherheitsstromkreise) und Einbau von
Hebeanlagen im mechanischen und elektrotechnischen
Bereich;

2. Praktische Erfahrung durch qualifizierte Tätigkei-
ten im Rahmen der Prüfung von Hebeanlagen unter Lei-
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tung eines Hebeanlagenprüfers oder einer Person aus
dem Kreis des Inspektionspersonals (Mentor) bei ak-
kreditierten Inspektionsanstalten;

3. Praktische Erfahrung durch qualifizierte Tätigkei-
ten bei einer benannten Stelle für Aufzüge und Sicher-
heitsbauteile für Aufzüge oder bei einer benannten Stelle
für Maschinen- und Sicherheitsbauteile für Maschinen.

(3) Von den nach Abs. 2 lit. b vorgeschriebenen Nach-
weisen kann abgesehen werden, wenn die praktische
Erfahrung auf eine andere Weise bestätigt wird, gleich-
wertig ist und hierüber Nachweise erbracht werden, ins-
besondere durch Zeugnisse über qualifizierte Tätig-
keiten auf dem Gebiet der Hebeanlagenprüfung unter
Leitung eines Hebeanlagenprüfers.

(4) Der Hebeanlagenprüfer darf von Unternehmen,
die sich mit dem Bau oder der Instandhaltung von Hebe-
anlagen befassen, nicht wirtschaftlich abhängig sein.

(5) Die Bestellung zum Hebeanlagenprüfer nach den
Rechtsvorschriften des Bundes oder eines anderen Lan-
des gilt als Nachweis für die fachliche Befähigung nach
diesem Gesetz.

(6) Beim Amt der Tiroler Landesregierung ist ein Ver-
zeichnis der bestellten Hebeanlagenprüfer zu führen, am
laufenden Stand zu halten, im Internet zu veröffent-
lichen und jährlich im Boten für Tirol zu verlautbaren.
Das Verzeichnis ist zudem im Amt der Tiroler Landes-
regierung zur allgemeinen Einsichtnahme aufzulegen.

(7) Der Hebeanlagenprüfer hat die Hebeanlagen, mit
deren Überprüfung er betraut ist, innerhalb der Fristen
nach § 10 persönlich zu überprüfen. Im Fall seiner Ver-
hinderung hat er einen anderen Hebeanlagenprüfer mit
der Durchführung der Überprüfung zu beauftragen.
Auf Verlangen der Behörde hat der Hebeanlagenprüfer
auch andere als die von ihm betreuten Hebeanlagen zu
überprüfen. Im Fall eines Wechsels eines Hebeanlagen-
prüfers hat der neu betraute Hebeanlagenprüfer seine
Betrauung im Anlagen- bzw. Aufzugsbuch unter An-
führung des Datums der Betrauung festzuhalten und
dem bisherigen Hebeanlagenprüfer bekannt zu geben.

(8) Der Hebeanlagenprüfer ist verpflichtet, die Prü-
fungen der Hebeanlagenwärter und die damit verbun-
denen Maßnahmen durchzuführen.

(9) Der Hebeanlagenprüfer hat ein aktuelles Ver-
zeichnis der Hebeanlagen, mit deren Überprüfung er be-
traut ist, zu führen. In diesem Verzeichnis sind die Art,
die Fabrikationsnummer, das Baujahr, der Erbauer, die
Tragkraft, der Aufstellungsort und der Betreiber anzu-
geben. Der Hebeanlagenprüfer ist verpflichtet, dieses
Verzeichnis auf Verlangen der Landesregierung vorzu-
legen.

(10) Bei der Besorgung der Aufgaben nach den §§ 10
und 12 unterliegt der Hebeanlagenprüfer der Aufsicht

der Landesregierung und ist dabei an die Weisungen der
Landesregierung gebunden.

(11) Die Bestellung zum Hebeanlagenprüfer endet
durch:

a) Tod,
b) Verzicht,
c) Widerruf der Bestellung.
(12) Der Verzicht ist schriftlich zu erklären. Er wird

mit dem Einlangen der Verzichtserklärung beim Amt
der Tiroler Landesregierung unwiderruflich und, wenn
in der Verzichtserklärung nicht ein späterer Zeitpunkt
für das Wirksamwerden angegeben ist, wirksam.

(13) Die Landesregierung hat mit Bescheid die Be-
stellung zum Hebeanlagenprüfer zu widerrufen, wenn
der Hebeanlagenprüfer

a) wiederholt gegen die Pflichten als Hebeanlagen-
prüfer verstoßen hat oder eine der Voraussetzungen für
seine Bestellung nicht mehr vorliegt,

b) seine Befugnis länger als zwei Jahre nicht ausge-
übt hat oder

c) sich als nicht genügend sachkundig erwiesen hat.

5 .  A b s c h n i t t
Sicherheitstechnische Prüfung, 

Umbau und Modernisierung

§ 17
Sicherheitstechnische Prüfung

Die Landesregierung hat im Interesse des Schutzes
des Lebens und der Gesundheit von Personen oder der
Sicherheit von Sachen durch Verordnung nähere Be-
stimmungen zu erlassen über

a) eine sicherheitstechnische Prüfung bestehender
Aufzüge und Hebeeinrichtungen für Personen, die nicht
mit einer CE-Kennzeichnung versehen sind, und

b) geeignete Maßnahmen zur Beseitigung oder weit-
estgehenden Verringerung von festgestellten Gefähr-
dungssituationen bei derartigen Aufzügen und Hebe-
einrichtungen.

§ 18
Umbau und Modernisierung 

von nicht CE-gekennzeichneten Hebeanlagen

(1) Im Fall von Umbauten oder bei Modernisierun-
gen von Hebeanlagen, die nicht mit einer CE-Kenn-
zeichnung versehen sind, ist eine Verbesserung der Si-
cherheit, insbesondere durch Einbau von Sicherheits-
bauteilen sicherzustellen.

(2) Die Landesregierung hat durch Verordnung
nähere Bestimmungen über die technischen Erforder-
nisse für eine solche Hebeanlage im Fall von Umbauten
oder bei Modernisierungen zu erlassen.
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6 .  A b s c h n i t t
Behörden, Straf-, Übergangs- 

und Schlussbestimmungen

§ 19
Behörden, besondere Befugnisse,

eigener Wirkungsbereich der Gemeinde

(1) Behörden im Sinn dieses Gesetzes sind die für die
Vollziehung in Bausachen zuständigen Behörden.

(2) Die Organe der Behörde sind berechtigt, zum
Zweck der Wahrnehmung der Aufgaben nach den §§ 5
Abs. 4 und 12 Abs. 4 alle Teile von baulichen Anlagen
zu betreten. Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass den
Organen der Behörde auf deren Verlangen alle erfor-
derlichen Auskünfte erteilt werden. Bei Gefahr im Ver-
zug ist den Organen der Behörde der Zutritt auch
während der Nachtstunden zu gestatten

(3) Die nach diesem Gesetz von Organen der Ge-
meinde zu besorgenden Aufgaben fallen in den eigenen
Wirkungsbereich der Gemeinde.

§ 20
Strafbestimmungen

(1) Wer
a) als Betreiber eine neu errichtete oder wesentlich

geänderte Hebeanlage ohne Prüfzeugnis über die Ab-
nahmeprüfung nach § 5 in Betrieb nimmt oder in Be-
trieb nehmen lässt,

b) als Betreiber einer Hebeanlage seinen Verpflich-
tungen nach § 10 Abs. 1 und 6 oder den in einer Ver-
ordnung nach § 17 oder § 18 enthaltenen Verpflichtun-
gen nicht nachkommt,

c) als Betreiber einer Hebeanlage, als Hebeanlagen-
wärter oder als dafür verantwortliche Person eines Be-
treuungsunternehmens die Anlage nicht sofort außer
Betrieb nimmt, obwohl er erkennt oder vom Hebeanla-
genprüfer in Kenntnis gesetzt wurde, dass die Betriebs-
sicherheit der Anlage nicht mehr gegeben ist,

d) eine wegen mangelnder Betriebssicherheit außer
Betrieb genommene Hebeanlage entgegen § 12 Abs. 1
wieder in Betrieb nimmt,

e) eine Hebeanlage, deren Betrieb von der Behörde
nach § 12 Abs. 3 untersagt oder die von der Behörde
nach § 12 Abs. 4 gesperrt wurde, vor der Aufhebung der
Untersagung des Betriebes oder der Sperre wieder in
Betrieb nimmt,

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in
die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren
Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geld-
strafe bis zu 15.000,– Euro zu bestrafen.

(2) Wer
a) als Betreiber einer Hebeanlage seinen Verpflich-

tungen nach den §§ 6 oder 7 nicht nachkommt,

b) als Hebeanlagenwärter oder als dafür verantwort-
liche Person eines Betreuungsunternehmens den Ver-
pflichtungen nach den §§ 8, 9 oder 13 nicht oder nicht
rechtzeitig nachkommt,

c) unbefugt Eintragungen in das Aufzugsbuch (An-
lagebuch) vornimmt,

d) als Hebeanlagenprüfer seinen Verpflichtungen
nach den §§ 5 Abs. 2 oder 3, 10 Abs. 2, 11 Abs. 2 oder 16
Abs. 8 nicht nachkommt,

e) als Hebeanlagenwärter seine Tätigkeit vor der Ein-
tragung in das Anlagen- bzw. Aufzugsbuch durch den
Hebeanlagenprüfer aufnimmt oder nach der Streichung
aus dem Anlagen- bzw. Aufzugsbuch tätig wird,

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in
die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren
Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geld-
strafe bis zu 7.500,– Euro zu bestrafen.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§ 21
Verwendung personenbezogener Daten

(1) Die Gemeindeämter, die Bezirksverwaltungsbe-
hörden und das Amt der Landesregierung dürfen zum
Zweck der Überwachung von Hebeanlagen folgende
Daten verarbeiten:

a) von Betreibern: Identifikationsdaten, Erreichbar-
keitsdaten,

b) Daten der Hebeanlage: technische Daten, Prüf-
zeugnisse, Unfalldaten, Daten über außergewöhnliche
Vorfälle.

(2) Das Amt der Landesregierung darf zum Zweck
der Bestellung von Hebeanlagenprüfern folgende Daten
verarbeiten: 

a) von Personen, die ihre Bestellung zum Hebeanla-
genprüfer beantragen: Identifikationsdaten, Erreich-
barkeitsdaten, Staatsangehörigkeit, Daten über Befähi-
gungen und praktische Erfahrungen,

b) von Auskunftspersonen: Identifikationsdaten,
Erreichbarkeitsdaten.

(3) Die Gemeindeämter dürfen Daten nach Abs. 1 an
die Bezirksverwaltungsbehörden zum Zweck der
Durchführung von Verwaltungsstrafverfahren übermit-
teln.

(4) Als Identifikationsdaten im Sinn dieser Bestim-
mung gelten

a) bei natürlichen Personen der Familien- oder Nach-
name und der Vorname, allfällige akademische Grade,
Standesbezeichnungen und Titel sowie das Geburts-
datum,

b) bei juristischen Personen die gesetzliche, satzungs-
mäßige oder firmenmäßige Bezeichnung und hinsicht-
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lich der vertretungsbefugten Organe die Daten nach
lit. a.

(5) Die Gemeindeämter, die Bezirksverwaltungsbe-
hörden und das Amt der Landesregierung haben die
Daten zu löschen, sobald diese für die Erfüllung der
ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben nicht
mehr benötigt werden.

§ 22
Umsetzung von Unionsrecht

Durch dieses Gesetz werden folgende Richtlinien
umgesetzt:

1. Richtlinie 95/16/EG des europäischen Parlaments
und des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedsstaaten über Aufzüge, ABl. 1995 Nr. L 213,
S. 1, zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/42/EG,
ABl. 2006 Nr. L 157, S. 24,

2. Richtlinie 2005/36/EG des europäischen Parla-
ments und des Rates über die Anerkennung von Be-
rufsqualifikationen, ABl. 2005 Nr. L 255, S. 22, zuletzt
geändert durch die Verordnung (EU) Nr. 213/2011,
ABl. 2011 Nr. L 59, S. 4,

3. Richtlinie 2006/42/EG des europäischen Parla-
ments und des Rates über Maschinen und zur Änderung
der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung), ABl. 2006
Nr. L 157, S. 24, zuletzt geändert durch die Richtlinie
2009/127/EG, ABl. 2009 Nr. L 310, S. 29,

4. Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates über Dienstleistungen im Binnen-
markt, ABl. 2006 Nr. L 376, S. 36.

§ 23
Übergangsbestimmungen

(1) Rechtskräftige Bewilligungen nach früheren auf-
zugsrechtlichen Vorschriften sowie Prüfzeugnisse nach

dem Tiroler Aufzugsgesetz 1998 bleiben unberührt.
(2) Aufzugsprüfer, die im Zeitpunkt des Inkrafttre-

tens dieses Gesetzes von der Landesregierung bestellt
sind, gelten als Hebeanlagenprüfer im Sinn dieses Ge-
setzes.

(3) Aufzugswärter und Betreuungspersonen, die im
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestellt
sind, gelten als Hebeanlagenwärter im Sinn dieses Ge-
setzes.

(4) Alle im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes anhängigen Verfahren sind nach den Bestimmun-
gen des Tiroler Aufzugsgesetzes 1998, LGBl. Nr. 47,
zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 89/2002,
weiterzuführen.

(5) Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 ist gegen
Bescheide nach § 16 Abs. 1 und 13 die Berufung an den
Unabhängigen Verwaltungssenat zulässig.

§ 24
Inkrafttreten, Notifikation

(1) Dieses Gesetz tritt mit dem Ablauf des Tages der
Kundmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Tiroler Aufzugsgesetz 1998,
LGBl. Nr. 47, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl.
Nr. 89/2002, außer Kraft.

(3) Dieses Gesetz wurde einem Informationsverfah-
ren nach der Richtlinie 98/34/EG des europäischen Par-
laments und des Rates über ein Informationsverfahren
auf dem Gebiet der Normen und technischen Vor-
schriften und der Vorschriften für die Dienste der In-
formationsgesellschaft, ABl. 1998 Nr. L 204, S. 37, zu-
letzt geändert durch die Richtlinie 2006/96/EG, ABl.
2006 Nr. L 363, S. 81, unterzogen (Notifikationsnum-
mer 2012/436/A).
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